
Unterrichtsordnung 
 

Minja Marx 

Fichtenweg 32 

27726 Worpswede 

Tel.: 04792/951810 

Fax: 04792/951811 
Email: minja.marx@gmail.com 

Homepage :www.minjamarx.de 

     
 
Aufbau: 
 

Die Ausbildung beinhaltet Instrumentalunterricht für Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene 

 
 

Unterrichtsfächer: 

 
Unterrichtet werden folgende Instrumente: 

 
Aerophon, Saxophon, Keyboard, Akkordeon, Mallets, Schlagzeug, Klarinette 

und Klavier 
 

Instrumentalunterricht für andere Instrumente wird auf Wunsch vermittelt. 
 

 
Anmeldung und Abmeldung: 

 
Anmeldung und Abmeldung bedürfen der Schriftform. Für Anmeldungen 

sollte das Anmeldeformblatt verwendet werden. Über Anmeldungen wird je 
nach freier Unterrichtszeit entschieden, ein Anspruch auf Aufnahme besteht 

grundsätzlich nicht. 

Eine Anmeldung kann jederzeit erfolgen. Bei Bestätigung der Anmeldung 
beginnt der Unterricht zu Anfang des darauffolgenden Monats. 

Nach der ersten Unterrichtsstunde und dem Unterschreiben der Anmeldung 
gilt der Unterrichtsvertrag wie folgt vereinbart: 

Es wird ein Zeitvertrag von unbestimmter Dauer abgeschlossen. Eine 
Abmeldung ist schriftlich bis zum 15. des Monats für den Folgemonat 

möglich.  



 
 

Unterrichtserteilung: 

 
Die Unterrichtszeit wird von mir bestimmt, wobei Wünsche des Schülers 

natürlich größtmögliche Berücksichtigung finden. Die Unterrichtsdauer richtet 
sich nach der gewünschten Unterrichtsform (s. Gebührenordnung) und beim 

Instrumentalunterricht nach Größe der Gruppe. 
Wenn außerordentliche Proben stattfinden, sowie z.B. in der Konzertwoche, 

findet der reguläre Unterricht nicht statt und wird durch diese Proben ersetzt. 
 

 
Unterrichtsgebühr: 

 
Für die Teilnahme am Unterricht werden Gebühren nach der jeweils gültigen 

Gebührenordnung erhoben. Zur Zahlung sind die Teilnehmer, bei 
Minderjährigen die gesetzlichen Vertreter verpflichtet. 

Die Zahlungen sind entweder bar oder per Dauerauftrag monatlich im Voraus 

zu leisten. 
 

 
Stundenausfälle: 

 
Folgende Stundenausfälle werden je ausgefallene Stunde mit 1/6 der 

Monatsgebühr erstattet: 
 

a) Unterrichtsausfall durch Krankheit der Lehrkraft 
b) Unterrichtsausfall durch Abwesenheit der Lehrkraft aufgrund 

geschäftlicher Verpflichtungen, Fortbildung etc. 
 

Hierbei bin ich bemüht den Unterricht nachzuholen oder ihn durch eine 
Vertretung durchführen zu lassen. In diesem Fall besteht kein Anspruch auf 

Rückvergütung. 

 
Folgende Stundenausfälle begründen keinen Anspruch auf 

Gebührenerstattung: 
a) niedersächsische Schulferien (in den Ferien findet kein Unterricht statt) 

b) gesetzliche Feiertage 
c) Unterrichtsausfall durch Verschulden des Schülers (Klassenfahrt, 

Krankheit etc.,) 
d) Unterrichtsausfall aufgrund höherer Gewalt oder gesetzlicher 

Bestimmungen.  
 

 



Der Unterricht wird in den oben genannten Fällen nicht nachgeholt. Wenn der 
Schüler also zu seiner Unterrichtszeit nicht erscheinen kann, so hat er keinen 

Anspruch darauf, dass der Unterricht nachgeholt wird. Ebenso hat er keinen 

Anspruch auf Gebührenerstattung. Des Weiteren ist Onlineunterricht 
gleichwertig mit dem Präsenzunterricht anzusehen. 

Wenn ein Schüler mit Familienermäßigung seinen wöchentlichen Termin 
einmal nicht wahrnehmen kann, hat er keinen Anspruch darauf, dass dieser 

Termin durch ein anderes Familienmitglied genutzt werden kann. In solchen 
Fällen nutze ich die Zeit für Zehnerkartenschüler. Die günstige 

Familienermäßigung ist für mich nur so machbar 
 

 
Ausnahmeregelung für Schlagzeug- und Malletschüler 

 
Der Schlagzeug- und Mallet Unterricht wird nach Absprache durch einen 

anderen Lehrer zwecks Technikkontrolle durchgeführt. Der Zeitpunkt für 
diesen Unterricht wird abgesprochen. Der reguläre Unterrichtstermin fällt 

dafür im Gegenzug außerhalb der Schulferien aus.  

 
Aufsicht und Haftung: 

 
Eine Aufsicht besteht nur während des Unterrichts. Eine Haftung für 

Personen-, Sach- und Vermögensschäden irgendwelcher Art besteht nicht. 
 

Mit der Unterschrift auf der Anmeldung erkennt der Schüler, bei 
Minderjährigen deren Erziehungsberechtigter, diese 

Unterrichtsordnung an. 
 
Worpswede, 01.01.2021 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Gebührenordnung 
2023 

 
 
Instrumentalunterricht Tasten- und Schlaginstrumente 

 

Einzelunterricht (vorübergehend) 

30 Min. wöchentlich   monatl. 45,- Euro 

 

Gruppenunterricht (möglich ab drei Personen) 

Dauer nach Größe der Gruppe 

reine Unterrichtszeit 

circa 45 Min. wöchentlich  monatl. 32,- Euro 

 

Einzelunterricht dauerhaft 

30 Min. wöchentlich   monatl.  60,-Euro 

 

 

Instrumentalunterricht Blasinstrumente 

 

Einzelunterricht (vorübergehend) 

40 Min. wöchentlich   monatl.  65,- Euro 

 

Einzelunterricht dauerhaft 

40 Min. wöchentlich   monatl. 70,- Euro 

 

Gruppenunterricht (möglich ab drei Personen) 

Dauer nach Größe der Gruppe  

reine Unterrichtszeit circa 45 Min. 

wöchentlich    monatl. 32,- Euro 

 

 

Der günstige Einzelunterricht ist zeitlich begrenzt und nur als vorübergehende 

Lösung gedacht, falls momentan keine andere Möglichkeit besteht 

 

Sonstige Unterrichtsformen und -zeiten sowie deren Gebühren nach Absprache. Sondertarife 

ab Teilnahme von mind. 2 Familienmitgliedern oder bei zwei Unterrichtsfächern. (monatl. 

10,- Euro Nachlass pro Person) 

 

Ich weise ausdrücklich darauf hin, dass in den niedersächsischen Schulferien und 

an gesetzlichen Feiertagen kein Unterricht stattfindet, die Monatsgebühr davon 

jedoch unberührt bleibt (s. Unterrichtsordnung.) 

 

Des Weiteren kann man Zehnerkarten bei mir erwerben. Eine Zehnerkarte kostet 239,-€ und 

beinhaltet zehnmal dreißigminütigen Unterricht. Dieser erfolgt dann nach Absprache und 

nicht wöchentlich. Eine Zehnerkarte für vierzigminütigen Unterricht kostet 295,-€. 

Eine Zehnerkarte für den Gruppenunterricht kostet 137,-€. Hier wird ein fester Termin 

abgesprochen, an dem teilgenommen wird, wenn es die Zeit erlaubt.  

 
Gebührenordnung gültig ab 01.05.2023 

 



Anmeldung 

 
 
Name:   
Straße, Hausnummer: 

Postleitzahl, Wohnort: 
Telefon: 
Handy: 

Geburtstag: 
E-Mail: 
 
 
Gewünschtes Unterrichtsfach:       Mallets 

____________________________Akkordeon 
      Keyboard 

      Klarinette 
      Saxophon 

      Klavier 

____________________________Schlagzeug 
 

 
An folgenden Tagen besteht keine Unterrichtsmöglichkeit: 

 

Mo: 

 

Di: 

 

Mi: 

 

Do: 

 

Fr: 

 

 
Die jeweils gültige Schulordnung einschließlich Gebührenordnung wird zur 

Kenntnis genommen und als rechtsverbindlich anerkannt. 
 

_________________   __________________________ 
(Ort, Datum, Unterschrift, bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter) 

 



Einwilligung in die Erhebung und Verarbeitung personenbezogener Daten 
sowie der E-Mail-Adresse nach Art. 6 DS-GVO: 

Hiermit willige ich ein, dass die Daten von dem Musikstudio Minja Marx 

erhoben, verarbeitet und 
gespeichert werden. Die Erhebung der personenbezogenen Daten sowie der 

E-Mail-Adresse dient ausschließlich dem Zweck, den 
Musikunterricht zu organisieren, durchzuführen sowie verwaltungs- und 

abrechnungstechnisch zu bearbeiten. 
 

 

(Ort, Datum) (Unterschrift, bei Minderjährigen gesetzlicher Vertreter) 

 
Nutzung der Telefonnummer bei WhatsApp  

Hiermit willige ich ein, dass ich mittels meiner Handynummer kontaktiert 
werden darf, bzw. meine Tochter/mein Sohn persönlich kontaktiert werden 

darf.   
 

 
_____________________________________________________________ 

Ort, Datum  Unterschrift 
 

 

 
 


